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Gesetz zur Änderung des Justizkosten- und des Rechtsanwaltsvergütungsrechts und zur Änderung 
des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht (Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 – KostRÄG 2021) vom 21.12.2020; BGBl. I 
2020, Nr. 66 v. 29.12.2020, 3239 
 

Synopse (Auszug) 

Derzeitige Fassung Neue Fassung 

  

Inhaltsübersicht: § 9 Honorar für die Leistung 
der Sachverständigen und Dolmetscher 

Inhaltsübersicht: „§ 9 Honorare für 
Sachverständige und für Dolmetscher“. 

Inhaltsübersicht: § 11 Honorar für 
Übersetzungen 

Inhaltsübersicht: „§ 11 Honorar für Übersetzer“. 

Inhaltsübersicht:  

Anlage 1 (zu § 9 Abs. 1) 

Anlage 2 (zu § 10 Abs. 1) 
 

Inhaltsübersicht:  

Anlage 1 (§ 9 Abs. 1 Satz 1) 

Anlage 2 (z (§ 10 Abs. 1 Satz 1) 
 

§ 2 Geltendmachung und Erlöschen des 
Anspruchs, Verjährung 
(1) Der Anspruch auf Vergütung oder 
Entschädigung erlischt, wenn er nicht binnen 
drei Monaten bei der Stelle, die den 
Berechtigten herangezogen oder beauftragt 
hat, geltend gemacht wird; hierüber und über 
den Beginn der Frist ist der Berechtigte zu 
belehren.  
[…] 
 
 
 
 
 
(3) Der Anspruch auf Vergütung oder 
Entschädigung verjährt in drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 maßgebliche 
Zeitpunkt eingetreten ist.  

§ 2 Geltendmachung und Erlöschen des 
Anspruchs auf Verjährung 
(1) Der Anspruch auf Vergütung oder 
Entschädigung erlischt, wenn er nicht binnen 
drei Monaten bei der Stelle, die den 
Berechtigten herangezogen oder beauftragt 
hat, geltend gemacht wird; hierüber und über 
den Beginn der Frist ist der Berechtigte zu 
belehren. 
[…] 

Wurde dem Berechtigten ein Vorschuss nach § 
3 bewilligt, so erlischt der Anspruch auf 
Vergütung oder Entschädigung nur insoweit, als 
er über den bewilligten Vorschuss hinausgeht. 

(3) Der Anspruch auf Vergütung oder 
Entschädigung verjährt in drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der nach 
Absatz 1 Satz 2 [Nr. 1 bis 4 gestrichen] 
maßgebliche Zeitpunkt eingetreten ist. 

§ 3 Vorschuss 
Auf Antrag ist ein angemessener Vorschuss zu 
bewilligen, wenn dem Berechtigten erhebliche 
Fahrtkosten oder sonstige Aufwendungen 
entstanden sind oder voraussichtlich entstehen 
werden oder wenn die zu erwartende 
Vergütung für bereits erbrachte Teilleistungen 
einen Betrag von 2 000 Euro übersteigt. 

§ 3 Vorschuss 
Auf Antrag ist ein angemessener Vorschuss zu 
bewilligen, wenn dem Berechtigten erhebliche 
Fahrtkosten oder sonstige Aufwendungen 
entstanden sind oder voraussichtlich entstehen 
werden oder wenn die zu erwartende 
Vergütung für bereits erbrachte Teilleistungen 
einen Betrag von 1 000 Euro übersteigt. 

  



2 

 

§ 4 Gerichtliche Festsetzung und Beschwerde 
(1) Die Festsetzung der Vergütung, der 
Entschädigung oder des Vorschusses erfolgt 
durch gerichtlichen Beschluss, wenn der 
Berechtigte oder die Staatskasse die 
gerichtliche Festsetzung beantragt oder das 
Gericht sie für angemessen hält. 

§ 4 Gerichtliche Festsetzung und Beschwerde 
(1) Die Festsetzung der Vergütung, der 
Entschädigung oder des Vorschusses erfolgt 
durch gerichtlichen Beschluss, wenn der 
Berechtigte oder die Staatskasse die 
gerichtliche Festsetzung beantragt oder das 
Gericht sie für angemessen hält. Eine 
Festsetzung der Vergütung ist in der Regel 
insbesondere dann als angemessen anzusehen, 
wenn ein Wegfall oder eine Beschränkung des 
Vergütungsanspruchs nach § 8a Absatz 1 oder 2 
Satz 1 in Betracht kommt. 

§ 5 Fahrtkostenersatz 
(2) Bei Benutzung eines eigenen oder 
unentgeltlich zur Nutzung überlassenen 
Kraftfahrzeugs werden  
1. dem Zeugen oder dem Dritten (§ 23) zur 
Abgeltung der Betriebskosten sowie zur 
Abgeltung der Abnutzung des Kraftfahrzeugs 
0,25 Euro, 
2. den in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
genannten Anspruchsberechtigten zur 
Abgeltung der Anschaffungs-, Unterhaltungs- 
und Betriebskosten sowie zur Abgeltung der 
Abnutzung des Kraftfahrzeugs 0,30 Euro 
für jeden gefahrenen Kilometer ersetzt 
zuzüglich der durch die Benutzung des 
Kraftfahrzeugs aus Anlass der Reise regelmäßig 
anfallenden baren Auslagen, insbesondere der 
Parkentgelte. […] 

§ 5 Fahrtkostenersatz 
(2) Bei Benutzung eines eigenen oder 
unentgeltlich zur Nutzung überlassenen 
Kraftfahrzeugs werden  
1. dem Zeugen oder dem Dritten (§ 23) zur 
Abgeltung der Betriebskosten sowie zur 
Abgeltung der Abnutzung des Kraftfahrzeugs 
0,35 Euro, 
2. den in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
genannten Anspruchsberechtigten zur 
Abgeltung der Anschaffungs-, Unterhaltungs- 
und Betriebskosten sowie zur Abgeltung der 
Abnutzung des Kraftfahrzeugs 0,42 Euro 
für jeden gefahrenen Kilometer ersetzt 
zuzüglich der durch die Benutzung des 
Kraftfahrzeugs aus Anlass der Reise regelmäßig 
anfallenden baren Auslagen, insbesondere der 
Parkentgelte. […] 

§ 7 Ersatz für sonstige Aufwendungen 
(2) Für die Anfertigung von Kopien und 
Ausdrucken werden ersetzt […] 
3. für Farbkopien und -ausdrucke jeweils das 
Doppelte der Beträge nach Nummer 1 oder 
Nummer 2. 

§ 7 Ersatz für sonstige Aufwendungen 
(2) Für die Anfertigung von Kopien und 
Ausdrucken werden ersetzt […] 
3. für Farbkopien und -ausdrucke bis zu einer 
Größe von DIN A3 1 Euro je Seite für die ersten 
50 Seiten und 0,30 Euro für jede weitere Seite, 
in einer Größe von mehr als DIN A3 6 Euro je 
Seite. 
Der erhöhte Aufwendungsersatz wird jeweils 
für die ersten 50 Seiten nach Satz 1 Nummer 1 
und 3 gewährt. 
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§ 8a Wegfall oder Beschränkung des 
Vergütungsanspruchs 
(2) Der Berechtigte erhält eine Vergütung nur 
insoweit, als seine Leistung bestimmungsgemäß 
verwertbar ist, wenn er 
[…] 
2. eine mangelhafte Leistung erbracht hat; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8a Wegfall oder Beschränkung des 
Vergütungsanspruchs 
(2) Der Berechtigte erhält eine Vergütung nur 
insoweit, als seine Leistung bestimmungsgemäß 
verwertbar ist, wenn er  
[…] 
2. eine mangelhafte Leistung erbracht hat und 
er die Mängel nicht in einer von der 
heranziehenden Stelle gesetzten angemessenen 
Frist beseitigt; die Einräumung einer Frist zur 
Mängelbeseitigung ist entbehrlich, wenn die 
Leistung grundlegende Mängel aufweist oder 
wenn offensichtlich ist, dass eine 
Mängelbeseitigung nicht erfolgen kann. 
[…] 
Für die Mängelbeseitigung nach Satz 1 Nummer 
2 wird eine Vergütung nicht gewährt. 

§ 9 Honorar für die Leistung der 
Sachverständigen und Dolmetscher 
(1) Der Sachverständige erhält für jede Stunde 
ein Honorar 
 
[Honorartabelle] 
 
Die Zuordnung der Leistungen zu einer 
Honorargruppe bestimmt sich entsprechend 
der Entscheidung über die Heranziehung nach 
der Anlage 1. Ist die Leistung auf einem 
Sachgebiet zu erbringen, das in keiner 
Honorargruppe genannt wird, ist sie unter 
Berücksichtigung der allgemein für Leistungen 
dieser Art außergerichtlich und außerbehördlich 
vereinbarten Stundensätze einer 
Honorargruppe nach billigem Ermessen 
zuzuordnen; dies gilt entsprechend, wenn ein 
medizinisches oder psychologisches Gutachten 
einen Gegenstand betrifft, der in keiner 
Honorargruppe genannt wird. Ist die Leistung 
auf mehreren Sachgebieten zu erbringen oder 
betrifft das medizinische oder psychologische 
Gutachten mehrere Gegenstände und sind die 
Sachgebiete oder Gegenstände verschiedenen 
Honorargruppen zugeordnet, bemisst sich das 
Honorar einheitlich für die gesamte 
erforderliche Zeit nach der höchsten dieser 
Honorargruppen; jedoch gilt Satz 3 
entsprechend, wenn dies mit Rücksicht auf den 
Schwerpunkt der Leistung zu einem unbilligen 
Ergebnis führen würde. 
 
 
 
 

„§ 9 Honorare für Sachverständige und für 
Dolmetscher  
(1) Das Honorar des Sachverständigen bemisst 
sich nach Anlage 1. Die Zuordnung der Leistung 
zu einem Sachgebiet bestimmt sich nach der 
Entscheidung über die Heranziehung des 
Sachverständigen.  
 
 
 
(2) Ist die Leistung auf einem Sachgebiet zu 
erbringen, das nicht in Anlage 1 aufgeführt ist, 
so ist sie unter Berücksichtigung der allgemein 
für Leistungen dieser Art außergerichtlich und 
außerbehördlich vereinbarten Stundensätze 
nach billigem Ermessen mit einem Stundensatz 
zu vergüten, der den höchsten Stundensatz 
nach Anlage 1 jedoch nicht übersteigen darf. 
 
 
Ist die Leistung auf mehreren Sachgebieten zu 
erbringen oder betrifft ein medizinisches oder 
psychologisches Gutachten mehrere 
Gegenstände und sind diesen Sachgebieten 
oder Gegenständen verschiedene Stundensätze 
zugeordnet, so bemisst sich das Honorar für die 
gesamte erforderliche Zeit einheitlich nach dem 
höchsten dieser Stundensätze. Würde die 
Bemessung des Honorars nach Satz 2 mit 
Rücksicht auf den Schwerpunkt der Leistung zu 
einem unbilligen Ergebnis führen, so ist der 
Stundensatz nach billigem Ermessen zu 
bestimmen.  
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§ 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Beschwerde auch zulässig ist, wenn der Wert 
des Beschwerdegegenstands 200 Euro nicht 
übersteigt. Die Beschwerde ist nur zulässig, 
solange der Anspruch auf Vergütung noch nicht 
geltend gemacht worden ist. 
 
 
 
(2) Beauftragt das Gericht den vorläufigen 
Insolvenzverwalter, als Sachverständiger zu 
prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt und 
welche Aussichten für eine Fortführung des 
Unternehmens des Schuldners bestehen (§ 22 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 der 
Insolvenzordnung, auch in Verbindung mit § 22 
Absatz 2 der Insolvenzordnung), beträgt das 
Honorar in diesem Fall abweichend von Absatz 
1 für jede Stunde 80 Euro. 
 
(3) Das Honorar des Dolmetschers beträgt für 
jede Stunde 70 Euro und, wenn er ausdrücklich 
für simultanes Dolmetschen herangezogen 
worden ist, 75 Euro; maßgebend ist 
ausschließlich die bei der Heranziehung im 
Voraus mitgeteilte Art des Dolmetschens. Ein 
ausschließlich als Dolmetscher Tätiger erhält 
eine Ausfallentschädigung, soweit er durch die 
Aufhebung eines Termins, zu dem er geladen 
war und dessen Aufhebung nicht durch einen in 
seiner Person liegenden Grund veranlasst war, 
einen Einkommensverlust erlitten hat und ihm 
die Aufhebung erst am Terminstag oder an 
einem der beiden vorhergehenden Tage 
mitgeteilt worden ist. Die Ausfallentschädigung 
wird bis zu einem Betrag gewährt, der dem 
Honorar für zwei Stunden entspricht. 

(3) Für die Festsetzung des Stundesatzes nach 
Absatz 2 gilt § 4 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Beschwerde gegen die 
Festsetzung auch dann zulässig ist, wenn der 
Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro 
nicht übersteigt. Die Beschwerde ist nur 
zulässig, solange der Anspruch auf Vergütung 
noch nicht geltend gemacht worden ist.  
 
(4) Das Honorar des Sachverständigen für die 
Prüfung, ob ein Grund für die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens vorliegt und welche 
Aussichten für eine Fortführung des 
Unternehmens des Schuldners bestehen (§ 22 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, auch in Verbindung 
mit Absatz 2 der Insolvenzordnung) beträgt 120 
Euro je Stunde. Ist der Sachverständige zugleich 
der vorläufige Insolvenzverwalter, so beträgt 
sein Honorar 95 Euro je Stunde.  
 
(5) Das Honorar des Dolmetschers beträgt für 
jede Stunde 85 Euro.  
 
 
 
Der Dolmetscher erhält im Fall der Aufhebung 
eines Termins, zu dem er geladen war, eine 
Ausfallentschädigung, wenn  
1. die Aufhebung nicht durch einen in seiner 
Person liegenden Grund veranlasst war,  
2. ihm die Aufhebung erst am Terminstag oder 
an einem der beiden vorhergehenden Tage 
mitgeteilt worden ist und  
3. er versichert, in welcher Höhe er durch die 
Terminsaufhebung einen Einkommensverlust 
erlitten hat.  
 
(6) Erbringt der Sachverständige oder der 
Dolmetscher seine Leistung zwischen 23 und 6 
Uhr oder an Sonn- oder Feiertagen, so erhöht 
sich der Stundensatz für jede innerhalb dieser 
Zeit liegende Stunde um 20 Prozent, wenn die 
heranziehende Stelle feststellt, dass es 
notwendig ist, die Leistung zu dieser Zeit zu 
erbringen. § 8 Absatz 2 Satz 2 gilt sinngemäß. 
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§ 11 Honorar für Übersetzungen 
(1) Das Honorar für eine Übersetzung beträgt 
1,55 Euro für jeweils angefangene 55 Anschläge 
des schriftlichen Textes (Grundhonorar). Bei 
nicht elektronisch zur Verfügung gestellten 
editierbaren Texten erhöht sich das Honorar 
auf 1,75 Euro für jeweils angefangene 55 
Anschläge (erhöhtes Honorar). Ist die 
Übersetzung wegen der besonderen Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere wegen der 
häufigen Verwendung von Fachausdrücken, der 
schweren Lesbarkeit des Textes, einer 
besonderen Eilbedürftigkeit oder weil es sich 
um eine in Deutschland selten vorkommende 
Fremdsprache handelt, besonders erschwert, 
beträgt das Grundhonorar 1,85 Euro und das 
erhöhte Honorar 2,05 Euro. 
 
Maßgebend für die Anzahl der Anschläge ist 
der Text in der Zielsprache; werden jedoch nur 
in der Ausgangssprache lateinische 
Schriftzeichen verwendet, ist die Anzahl der 
Anschläge des Textes in der Ausgangssprache 
maßgebend. Wäre eine Zählung der Anschläge 
mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden, 
wird deren Anzahl unter Berücksichtigung der 
durchschnittlichen Anzahl der Anschläge je 
Zeile nach der Anzahl der Zeilen bestimmt. 
 
(2) Für eine oder für mehrere Übersetzungen 
aufgrund desselben Auftrags beträgt das 
Honorar mindestens 15 Euro. 
 
 
 
(3) Soweit die Leistung des Übersetzers in der 
Überprüfung von Schriftstücken oder 
Aufzeichnungen der Telekommunikation auf 
bestimmte Inhalte besteht, ohne dass er 
insoweit eine schriftliche Übersetzung 
anfertigen muss, erhält er ein Honorar wie ein 
Dolmetscher. 

„§ 11 Honorar für Übersetzer  
(1) Das Honorar für eine Übersetzung beträgt 
1,80 Euro für jeweils angefangene 55 Anschläge 
des schriftlichen Textes, wenn der Text dem 
Übersetzer in editierbarer elektronischer Form 
zur Verfügung gestellt wird (Grundhonorar). 
Andernfalls beträgt das Honorar 1,95 Euro für 
jeweils angefangene 55 Anschläge (erhöhtes 
Honorar). Ist die Übersetzung wegen der 
besonderen Umstände des Einzelfalls besonders 
erschwert, insbesondere wegen der häufigen 
Verwendung von Fachausdrücken, der 
schweren Lesbarkeit des Textes, einer 
besonderen Eilbedürftigkeit oder weil es sich 
um eine in der Bundesrepublik Deutschland 
selten vorkommende Fremdsprache handelt, so 
beträgt das Grundhonorar 1,95 Euro und das 
erhöhte Honorar 2,10 Euro.  
(2) Maßgebend für die Anzahl der Anschläge ist 
der Text in der Zielsprache. Werden jedoch nur 
in der Ausgangssprache lateinische 
Schriftzeichen verwendet, ist die Anzahl der 
Anschläge des Textes in der Ausgangssprache 
maßgebend. Wäre eine Zählung der Anschläge 
mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden, 
so wird deren Anzahl unter Berücksichtigung 
der durchschnittlichen Anzahl der Anschläge je 
Zeile nach der Anzahl der Zeilen bestimmt.  
 
(3) Sind mehrere Texte zu übersetzen, ist die 
Höhe des Honorars für jeden Text gesondert zu 
bestimmen. Für eine oder für mehrere 
Übersetzungen aufgrund desselben Auftrags 
beträgt das Honorar mindestens 20 Euro.  
 
(4) Der Übersetzer erhält ein Honorar wie ein 
Dolmetscher, wenn  
1. die Leistung des Übersetzers in der 
Überprüfung von Schriftstücken oder von 
Telekommunikationsaufzeichnungen auf 
bestimmte Inhalte besteht, ohne dass er 
insoweit eine schriftliche Übersetzung 
anfertigen muss, oder 
2. die Leistung des Übersetzers darin besteht, 
aus einer Telekommunikationsaufzeichnung ein 
Wortprotokoll anzufertigen. 
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§ 12 Ersatz für besondere Aufwendungen 
(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind mit der Vergütung nach den 
§§ 9 bis 11 auch die üblichen Gemeinkosten 
sowie der mit der Erstattung des Gutachtens 
oder der Übersetzung üblicherweise 
verbundene Aufwand abgegolten. Es werden 
jedoch gesondert ersetzt 
[…] 
3. für die Erstellung des schriftlichen 
Gutachtens 0,90 Euro je angefangene 1 000 
Anschläge; ist die Zahl der Anschläge nicht 
bekannt, ist diese zu schätzen; 
 
 
 
 
4. die auf die Vergütung entfallende 
Umsatzsteuer, sofern diese nicht nach § 19 Abs. 
1 des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt. 
 
 

§ 12 Ersatz für besondere Aufwendungen 
(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind mit der Vergütung nach den 
§§ 9 bis 11 auch die üblichen Gemeinkosten 
sowie der mit der Erstattung des Gutachtens 
oder der Übersetzung üblicherweise 
verbundene Aufwand abgegolten. Es werden 
jedoch gesondert ersetzt 
[…] 
3. für die Erstellung des schriftlichen 
Gutachtens je angefangene 1 000 Anschläge 
0,90 Euro, in Angelegenheiten, in denen der 
Sachverständige ein Honorar nach der Anlage 1 
Teil 2 oder der Anlage 2 erhält, 1,50 Euro; ist die 
Zahl der Anschläge nicht bekannt, ist diese zu 
schätzen. 

4. die auf die Vergütung entfallende 
Umsatzsteuer, sofern diese nicht nach § 19 Abs. 
1 des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt; 
 
5. Die Aufwendungen für Post- und 
Telekommunikationsdienstleistungen; 
Sachverständige und Übersetzer können 
anstelle der tatsächlichen Aufwendungen eine 
Pauschale in Höhe von 20 Prozent des Honorars 
fordern, höchstens jedoch 15 Euro. 

§ 13 Besondere Vergütung 
(2) Die Erklärung nur einer Partei oder eines 
Beteiligten oder die Erklärung der 
Strafverfolgungsbehörde oder der 
Verfolgungsbehörde genügt, soweit sie sich auf 
den Stundensatz nach § 9 oder bei schriftlichen 
Übersetzungen auf ein Honorar für jeweils 
angefangene 55 Anschläge nach § 11 bezieht 
und das Gericht zustimmt. Die Zustimmung soll 
nur erteilt werden, wenn das Doppelte des nach 
§ 9 oder § 11 zulässigen Honorars nicht 
überschritten wird und wenn sich zu dem 
gesetzlich bestimmten Honorar keine geeignete 
Person zur Übernahme der Tätigkeit bereit 
erklärt. Vor der Zustimmung hat das Gericht die 
andere Partei oder die anderen Beteiligten zu 
hören. Die Zustimmung und die Ablehnung der 
Zustimmung sind unanfechtbar. 
 
 
(3) Derjenige, dem Prozess- oder 
Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, 
kann eine Erklärung nach Absatz 1 nur abgeben, 
die sich auf den Stundensatz nach § 9 oder bei 
schriftlichen Übersetzungen auf ein Honorar für 
jeweils angefangene 55 Anschläge nach § 11 

§ 13 Besondere Vergütung 
(2) Die Erklärung nur einer Partei oder eines 
Beteiligten oder die Erklärung der 
Strafverfolgungsbehörde oder der 
Verfolgungsbehörde genügt, soweit sie sich auf 
den Stundensatz nach § 9 oder bei schriftlichen 
Übersetzungen auf ein Honorar für jeweils 
angefangene 55 Anschläge nach § 11 bezieht 
und das Gericht zustimmt. Die Zustimmung soll 
nur erteilt werden, wenn das Doppelte des nach 
§ 9 oder § 11 zulässigen Honorars nicht 
überschritten wird [gestrichen wird der 
Halbsatz: „und wenn sich zu dem gesetzlich 
bestimmten Honorar keine geeignete Person 
zur Übernahme der Tätigkeit bereit erklärt“]. 
Vor der Zustimmung hat das Gericht die andere 
Partei oder die anderen Beteiligten zu hören. 
Die Zustimmung und die Ablehnung der 
Zustimmung sind unanfechtbar. 
 
(3) Derjenige, dem Prozess- oder 
Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, 
kann eine Erklärung nach Absatz 1 nur abgeben, 
die sich auf den Stundensatz nach § 9 oder bei 
schriftlichen Übersetzungen auf ein Honorar für 
jeweils angefangene 55 Anschläge nach § 11 
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bezieht. Wäre er ohne Rücksicht auf die 
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe zur 
vorschussweisen Zahlung der Vergütung 
verpflichtet, hat er einen ausreichenden Betrag 
für das gegenüber der gesetzlichen Regelung 
oder der vereinbarten Vergütung (§ 14) zu 
erwartende zusätzliche Honorar an die 
Staatskasse zu zahlen; § 122 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a der Zivilprozessordnung ist 
insoweit nicht anzuwenden. Der Betrag wird 
durch unanfechtbaren Beschluss festgesetzt. 
Zugleich bestimmt das Gericht, welcher 
Honorargruppe die Leistung des 
Sachverständigen ohne Berücksichtigung der 
Erklärungen der Parteien oder Beteiligten 
zuzuordnen oder mit welchem Betrag für 55 
Anschläge in diesem Fall eine Übersetzung zu 
honorieren wäre. 

bezieht. Wäre er ohne Rücksicht auf die 
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe zur 
vorschussweisen Zahlung der Vergütung 
verpflichtet, hat er einen ausreichenden Betrag 
für das gegenüber der gesetzlichen Regelung 
oder der vereinbarten Vergütung (§ 14) zu 
erwartende zusätzliche Honorar an die 
Staatskasse zu zahlen; § 122 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a der Zivilprozessordnung ist 
insoweit nicht anzuwenden. Der Betrag wird 
durch unanfechtbaren Beschluss festgesetzt. 
Zugleich bestimmt das Gericht, welchem 
Stundensatz die Leistung des Sachverständigen 
ohne Berücksichtigung der Erklärungen der 
Parteien oder Beteiligten zuzuordnen oder mit 
welchem Betrag für 55 Anschläge in diesem Fall 
eine Übersetzung zu honorieren wäre. 
 

§ 19 Grundsatz der Entschädigung 
(2) Soweit die Entschädigung nach Stunden 
bemessen ist, wird sie für die gesamte Dauer 
der Heranziehung einschließlich notwendiger 
Reise- und Wartezeiten, jedoch für nicht mehr 
als zehn Stunden je Tag, gewährt. Die letzte 
bereits begonnene Stunde wird voll gerechnet, 
wenn insgesamt mehr als 30 Minuten auf die 
Heranziehung entfallen; anderenfalls beträgt 
die Entschädigung die Hälfte des sich für eine 
volle Stunde ergebenden Betrags. 
 
 
 
 
(4) Den Zeugen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland haben, kann unter 
Berücksichtigung ihrer persönlichen 
Verhältnisse, insbesondere ihres regelmäßigen 
Erwerbseinkommens, nach billigem Ermessen 
eine höhere als die in den §§ 20 bis 22 
bestimmte Entschädigung gewährt werden. 

§ 19 Grundsatz der Entschädigung 
(2) Sofern die Entschädigung nach Stunden 
bemessen ist, wird sie für die gesamte Dauer 
der Heranziehung gewährt. Dazu zählen auch 
notwendige Reise- und Wartezeiten sowie die 
Zeit, währen der der Zeuge infolge der 
Heranziehung seiner beruflichen Tätigkeit nicht 
nachgehen konnte. Die Entschädigung wird für 
nicht mehr als zehn Stunden je Tag gewährt. Die 
letzte bereits begonnene Stunde wird voll 
gerechnet, wenn insgesamt mehr als 30 
Minuten auf die Heranziehung entfallen; 
anderenfalls beträgt die Entschädigung die 
Hälfte des sich für eine volle Stunde 
ergebenden Betrags. 
(4) Den Zeugen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland haben, kann unter 
Berücksichtigung ihrer persönlichen 
Verhältnisse, insbesondere ihres regelmäßigen 
Erwerbseinkommens, nach billigem Ermessen 
eine höhere als die in Absatz 1 Satz 1 gewährt 
werden. 
 

§ 20 Entschädigung für Zeitversäumnis 
Die Entschädigung für Zeitversäumnis beträgt 
3,50 Euro je Stunde, soweit weder für einen 
Verdienstausfall noch für Nachteile bei der 
Haushaltsführung eine Entschädigung zu 
gewähren ist, es sei denn, dem Zeugen ist durch 
seine Heranziehung ersichtlich kein Nachteil 
entstanden. 

§ 20 Entschädigung für Zeitversäumnis 
Die Entschädigung für Zeitversäumnis beträgt 4 
Euro je Stunde, soweit weder für einen 
Verdienstausfall noch für Nachteile bei der 
Haushaltsführung eine Entschädigung zu 
gewähren ist, es sei denn, dem Zeugen ist durch 
seine Heranziehung ersichtlich kein Nachteil 
entstanden. 
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§ 21 Entschädigung für Nachteile bei der 
Haushaltsführung 
Zeugen, die einen eigenen Haushalt für 
mehrere Personen führen, erhalten eine 
Entschädigung für Nachteile bei der 
Haushaltsführung von 14 Euro je Stunde, wenn 
sie nicht erwerbstätig sind oder wenn sie 
teilzeitbeschäftigt sind und außerhalb ihrer 
vereinbarten regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 
herangezogen werden. 

§ 21 Entschädigung für Nachteile bei der 
Haushaltsführung 
Zeugen, die einen eigenen Haushalt für 
mehrere Personen führen, erhalten eine 
Entschädigung für Nachteile bei der 
Haushaltsführung von 17 Euro je Stunde, wenn 
sie nicht erwerbstätig sind oder wenn sie 
teilzeitbeschäftigt sind und außerhalb ihrer 
vereinbarten regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 
herangezogen werden.  
 
 

§ 22 Entschädigung für Verdienstausfall 
Zeugen, denen ein Verdienstausfall entsteht, 
erhalten eine Entschädigung, die sich nach dem 
regelmäßigen Bruttoverdienst einschließlich der 
vom Arbeitgeber zu tragenden 
Sozialversicherungsbeiträge richtet und für jede 
Stunde höchstens 21 Euro beträgt. Gefangene, 
die keinen Verdienstausfall aus einem 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis haben, 
erhalten Ersatz in Höhe der entgangenen 
Zuwendung der Vollzugsbehörde. 

§ 22 Entschädigung für Verdienstausfall 
Zeugen, denen ein Verdienstausfall entsteht, 
erhalten eine Entschädigung, die sich nach dem 
regelmäßigen Bruttoverdienst einschließlich der 
vom Arbeitgeber zu tragenden 
Sozialversicherungsbeiträge richtet und für jede 
Stunde höchstens 25 Euro beträgt. Gefangene, 
die keinen Verdienstausfall aus einem 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis haben, 
erhalten Ersatz in Höhe der entgangenen 
Zuwendung der Vollzugsbehörde. 
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Anlage 1  

JVEG Num-
mer 

JVEG Bezeichnung neu1 
Stunden-
satz alt € 

Stunden-
satz neu €  

Diff. € Diff. % 

1 
Abfallstoffe einschließlich Altfahrzeuge und 
-geräte 

115 115 0 0,00 

2 Akustik, Lärmschutz 80 95 15 18,75 

3 Altlasten und Bodenschutz 80 85 5 6,25 

4 
Bauwesen – soweit nicht Sachgebiet 14 – 
einschließlich technische Gebäudeausrüs-
tung 

      

4.1 Planung 80 105 25 31,25 

4.2 handwerklich-technische Ausführung 70 95 25 35,71 

4.3 
Schadenfeststellung und -ursachenermitt-
lung 

85 105 20 23,53 

4.4 Bauprodukte 90 105 15 16,67 

4.5 
Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrech-
nung von Bauleistungen 

85 105 20 23,53 

4.6 Geotechnik, Erd- und Grundbau - 100   

5 
Berufskunde, Tätigkeitsanalyse und Exposi-
tionsermittlung 

110 105 -5 -4,55 

6 Betriebswirtschaft       

6.1 
Unternehmensbewertung, Betriebsunter-
brechungs- und -verlagerungsschäden 

115 135 20 17,39 

6.2 Besteuerung 75 110 35 46,67 

6.3 Rechnungswesen - 105   

6.4 Honorarabrechnungen von Steuerberatern - 105   

7 
Bewertung von Immobilien und Rechten an 
Immobilien 

90 115 25 27,78 

8 Brandursachenermittlung 80 110 30 37,50 

9 Briefmarken, Medaillen und Münzen 70 95 25 35,71 

10 Einbauküchen - 90   

11 
Elektronik, Elektro- und Informationstech-
nologie 

-     

11.1 
Elektronik (insbesondere Mess-, Steue-
rungs- und Regelungselektronik) 

105 120 15 14,29 

11.2 Elektrontechnische Anlagen und Geräte 80 115 35 43,75 

11.3 Kommunikations- und Informationstechnik 100 115 15 15,00 

11.4 Informatik - 125   

11.5 Datenermittlung und -aufbereitung 100 125 25 25,00 

12 Emissionen und Immissionen 70 95 25  

13 Fahrzeugbau 75 100 25 33,33 

14 
Garten- und Landschaftsbau einschließlich 
Sportanlagenbau 

75-80  90 15 20,00 

15 Gesundheitshandwerke 70 85 15 21,43 

                                                           

1 Folgende Sachgebiete sind in den neuen Sachgebietsliste nicht mehr aufgeführt: Kapitalanlagen und private 
Finanzplanung, alle Untergebiete des Garten- und Landschaftsbaus einschließlich Sportanlagenbau, Rundfunk- 
und Fernsehtechnik, Versicherungsmathematik 
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16 Grafisches Gewerbe 90 115 25 27,78 

17 
Handschriften- und Dokumentenuntersu-
chung 

100 105 5 5,00 

18 Hausrat 75 110 35 46,67 

19 
Honorarabrechnungen von Architekten, In-
genieuren und Stadtplanern 

105 145 40 38,10 

20 Kältetechnik 85 120 35 41,18 

21 Kraftfahrzeuge       

21.1 Kraftfahrzeugschäden und -bewertung 100 120 20 20,00 

21.2 Kfz-Elektronik - 95   

22 Kunst und Antiquitäten 75 85 10 13,33 

23 Lebensmittelchemie und -technologie 90 135 45 50,00 

24 Maschinen und Anlagen  90     

24.1 Photovoltaikanlagen - 110   

24.2 Windkraftanlagen - 120   

24.3 Solarthermieanlagen - 110   

24.4 Maschinen und Anlagen im Übrigen 90 130 40 44,44 

25 Medizintechnik und Medizinprodukte 95 105 10 10,53 

26 Mieten und Pachten 110 115 5 4,55 

27 Möbel und Inneneinrichtung 70 90 20 28,57 

28 Musikinstrumente 70 80 10 14,29 

29 Schiffe, Wassersportfahrzeuge 80 95 15 18,75 

30 
Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold und Silber-
waren 

70 85 15 21,43 

31 Schweiß- und Fügetechnik 85 95 10 11,76 

32 
Spedition, Transport, Lagerwirtschaft und 
Ladungssicherung 

85 90 5 5,88 

33 Sprengtechnik 70 90 20 28,57 

34 Textilien, Leder und Pelze 70 70 0 0,00 

35 
Tiere -Bewertung, Haltung, Tierschutz und 
Zucht 

70 85 15 21,43 

36 
Ursachenermittlung und Rekonstruktion 
von Unfällen  

      

36.1 bei Luftfahrzeugen - 100   

36.2 bei sonstigen Fahrzeugen 120 155 35 29,17 

36.3 bei Arbeitsunfällen - 125   

36.4 im Freizeit- und Sportbereich - 95   

37 
Verkehrsregelungs- und Überwachungs-
technik 

85 135 50 58,82 

38 Vermessungs- und Katasterwesen       

38.1 Vermessungstechnik 65 80 15 23,08 

38.2 
Vermessungs- und Katasterwesen im Übri-
gen 

105 100 -5 -4,76 

39 Waffen und Munition  85   

 
Stand: 29.12.2020 

Bl. 


